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Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir wollen Sie in dieser Ausgabe mit den neuen elektronischen Abrufmöglichkei-
ten für Bürger und Rechtsanwälte und den erleichterten elektronischen Bezahl-
möglichkeiten in der hessischen Justiz vertraut machen. Darüber hinaus laden 
wir Sie herzlich ein, uns auf der CeBIT vom 2. bis 6. März 2010, Halle 9, in Han-
nover zu besuchen und die beschriebenen Möglichkeiten auch „live“ zu besichti-
gen. 

Wir danken für Ihr Interesse an unserem Newsletter und würden uns freuen, 
wenn Sie bei Ihren Kollegen Werbung dafür machen, damit auch diese sich für 
künftige Newsletter über die Internetseite des Hessischen Ministeriums der Jus-
tiz, für Integration und Europa www.hmdj.hessen.de unter „Informationen für Sie“ 
registrieren. 

Helfen Sie uns besser zu werden; Ideen und Anregungen zu unserem Newsletter 
unter „eJustice@hmdj.hessen.de". 

 Ihr Team des eJustice Newsletters 

 
Mehr Bürgerfreundlichkeit durch Verlinkung der Online-Anwendungen Solum-
WEB und zvg-portal mit dem Hessenviewer  

Mit dem Grundbuchabrufverfahren SolumWEB ist die Einsicht in die hessischen 
Grundbücher bei einem berechtigten Interesse via Internet insbesondere für No-
tare und Kreditinstitute schnell und kostengünstig möglich. Durch eine im Herbst 
2009 in Kraft getretene Gebührenneuregelung ist für uneingeschränkte Teilneh-
mer die Anmelde- und Einrichtungsgebühr entfallen.  

Mit dem Zwangsversteigerungsportal www.zvg-portal.de haben die Landesjustiz-
verwaltungen eine Plattform zur Information über Zwangsversteigerungsverfah-
ren geschaffen. Die hessischen Amtsgerichte bieten dort Informationen über 



Zwangsversteigerungsverfahren an. Neben den Terminen werden dort in der Re-
gel auch Gutachten, Exposees und Fotos von Objekten bereitgestellt. 

Sowohl beim Abruf der Grundbuch- als auch der Zwangsversteigerungsinforma-
tionen wurde das hessische Angebot dadurch erweitert, dass über einen Link 
einzelne Geoinformationen des jeweiligen Flurstücks im Hessenviewer aufgeru-
fen werden können. Der Hessenviewer, ein Baustein der Geodateninfrastruktur 
(GDI) Hessen, erlaubt es, Karten und Luftbilder, die mittels standardisierter Kar-
tendienste bereit gestellt werden, anzuzeigen. Über einen parametrisierten Aufruf  
aus den Fachanwendungen wird im Hessenviewer der anzuzeigende Kartenaus-
schnitt angezeigt. 

 

Weitere Informationen zu SolumWEB finden Sie auf der Website des Oberlan-
desgerichts www.olg-frankfurt.justiz.hessen.de unter Service > Elektronisches 
Grundbuch > Abrufverfahren. 

 

Lastschrifteinzugsverfahren bei allen hessischen Gerichten möglich  

Das Lastschrifteinzugsverfahren ist seit Juni 2009 bei allen hessischen Gerichten 
möglich. Es steht Anwälten, Banken, Versicherungen und anderen solventen Ant-
ragstellern offen. Um einen für alle Beteiligten möglichst schlanken Ablauf zu er-
möglichen, ist die entsprechende Ermächtigung mit den erforderlichen Daten je-
weils gesondert in dem entsprechenden Schriftsatz zu erteilen. Dauereinzugser-
mächtigungen erfordern einen zusätzlichen internen Abgleichungsprozess bei 



den Gerichten und sind daher zunächst nicht vorgesehen. 

Liegt die Einzugsermächtigung dem Gericht vor, erfolgt die weitere Bearbeitung 
des Vorgangs/Antrags unmittelbar nach Versendung der Kostenrechnung. Der 
Nachweis des Zahlungseingangs bei Gericht ist grundsätzlich nicht erforderlich. 

Beispiel für eine Einzugsermächtigung: 

„Entstehende Kosten können von unserem Konto Nr. …. bei der …bank 

in …,  

BLZ …unter Angabe unseres Aktenzeichens … eingezogen werden.“ 

 

Hessische Justiz auch auf CeBIT vertreten 

Die hessische Justiz ist mit ihren zentralen eJustice-Projekten auch auf der die-
ses Jahr vom 2. bis 6. März 2010 stattfindenden CeBIT in Halle 9 vertreten. Hier 
können Sie sich ein Bild von den neuesten IT-Entwicklungen für die hessischen 
Gerichte und Staatsanwaltschaften sowie Vollzugsanstalten aber auch für die 
Bürger machen. 

Folgende Projekte können u.a. in Augenschein genommen werden: 

Projekt Beschreibung 

    

ERV-OWi Elektronischer Rechtsverkehr in  Ordnungswidrigkeiten 
incl. elektronischer Akteneinsicht bei Gericht, Staatsan-
waltschaft und auch Zentraler Bußgeldstelle 

eRechnung Elektronische Rechnungsstellung über JUKOS an per 
EGVP erreichbare Verfahrensbeteiligte  

ePayment Bezahlmöglichkeit durch Eingabe des Kassenzeichens für 
alle Kostenrechnungen der hessischen Justiz  

 

Kurz notiert: 

Schuldnerverzeichnis in maschinell lesbarer Form nur noch per EGVP 

Der Versand der Schuldnerverzeichnismitteilungen an berechtigte Empfänger auf
elektronischem Wege erfolgt durch die Amtsgerichte in Hessen seit Beginn die-
ses Jahres ausschließlich per EGVP. 
 



Elektronische Rechnung (eRechnung) bei allen Gerichten in den Landgerichtsbe-
zirken Limburg a.d. Lahn, Gießen und Marburg ab März 2010 

Das in dem Newsletter vom 27.10.2009 vorgestellte Projekt wird ab März 2010 
auf alle Amts- und Landgerichte in den oben genannten Bezirken ausgedehnt. 
Als Neuerung kommt hinzu, dass ab diesem Zeitpunkt nicht nur Vorschusskos-
tenrechnungen, sondern alle Kostenrechnungen an per EGVP erreichbare An-
wälte und Parteien versandt werden. 
 

Ausweitung ePayment im März 2010 

Die ebenfalls in dem Newsletter vom 27.10.2009 vorgestellte Bezahlmöglichkeit
wird erheblich erweitert. Die Zahlung über die Bezahlplattform im Internet ist ab
März 2010 für alle Kostenrechnungen aller hessischen Gerichte möglich. Zum 
Starten des Bezahlvorgangs ist lediglich die Eingabe des Kassenzeichens erfor-
derlich. 
 

Nähere Einzelheiten zu den eJustice-Projekten können Sie über die E-Mail-
Adresse „eJustice@hmdj.hessen.de“ erfragen. 
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